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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.05.1975 

Geschäftszahl 

0835/74 

Rechtssatz 

Geschäfte, die ein Kaufmann in dem Bereich, in dem er sein Gewerbe ausübt, tätigt, sind - von besonders 
gelagerten Einzelfällen abgesehen - Geschäfte der Geschäftssphäre und nicht der Privatsphäre (hier: Verkauf 
antiquarischer Bücher durch einen Verleger und Buchhändler). 


